
erteilen, so dass sie für Eva alleine
handeln kann. »Du musst mich aber
immer vorher fragen, wenn Du die
Vollmacht nutzen willst; und wenn es
mir nicht passt, widerrufe ich die
Vollmacht sowieso, damit das klar
ist!«, schrie er aggressiv die Kindes-
mutter an.

Aufhebung der gemeinsamen
elterlichen Sorge
Die gemeinsame elterliche Sorge ist
zwingend aufzuheben, wenn ein
Mindestmaß an Kooperation und
Kommunikation zwischen den
Eltern nicht mehr besteht. Leben
nämlich die Eltern ausschließlich
ihren persönlichen Streit aus und
beharren allein auf ihrer eigenen
Meinung, können sie nicht im
Interesse des Kindes eine Entschei-
dung treffen. Leidtragender einer
derartigen Situation ist das Kind,
weswegen durch die Übertragung der
alleinigen Sorge die Streitigkeiten im
Kindeswohlinteresse zu beenden
sind.

Sorgerechtsvollmacht
Eine Aufhebung der gemeinsamen
elterlichen Sorge kann jedoch dann
nicht erforderlich sein, wenn ein El-
ternteil den anderen Elternteil be-
vollmächtigt, die elterliche Sorge für
das Kind alleine auszuüben (Sorge-
rechtsvollmacht). Auch in diesem Fall
können die Streitigkeiten im Interesse
des Kindes beendet werden, da der
bevollmächtigte Ehegatte aufgrund
der Vollmacht grundsätzlich die An-
gelegenheiten des Kindes alleine re-
geln kann und zum Beispiel nicht
mehr auf Unterschriften des anderen
Elternteils angewiesen ist. Nachdem
gerade in Kindschaftsangelegenheiten
immer das mildere Mittel gewählt
werden muss, stellt daher die Sorge-
rechtsvollmacht durchaus ein Mittel
da, den Eltern trotz Konflikte die ge-
meinsame Sorge zu erhalten. Dass
eine Vollmacht und damit auch die
Sorgerechtsvollmacht jederzeit wi-
derrufen werden kann, ändert daran
nichts. Allerdings setzt auch eine
Sorgerechtsvollmacht eine Kommu-

nikations- und Kooperationsfähigkeit
der Eltern voraus. Wird lediglich pro
forma eine Vollmacht erteilt, um er-
kennbar eine gerichtliche Entschei-
dung zu verhindern, und ist abseh-
bar, dass die Vollmachtserteilung die
Konflikte nicht ansatzweise beenden
kann, ist trotz Vollmachtserteilung
die gemeinsame Sorge durch ge-
richtlichen Beschluss aufzuheben.

Kindeswohl
In einem Sorgerechtsverfahren steht
immer das Kindeswohl an erster
Stelle. Oberstes Ziel ist, dass ein Kind
auch nach der Trennung der Eltern
unbeschwert aufwachsen kann. In
unserem Fall hat nicht nur der Ge-
richtstermin gezeigt, dass die Eltern
es schlicht und ergreifend nicht
schaffen, gemeinsam im Interesse von
Eva zu handeln. Auch die angebotene
Sorgerechtsvollmacht hätte daran
nichts geändert. Denn der Kindsvater
hat mehr als deutlich gemacht, dass
er trotz Vollmacht jede Entscheidung
der Mutter, die ihm nicht passt, blo-
ckieren wird. Damit war klar, dass die
Vollmachtserteilung die Streitigkeiten
der Eltern gerade nicht beenden wird
und Eva nach wie vor schutzlos die-
sen Streitereien ausgeliefert ist. Dies
hat auch das Familiengericht erkannt,
weswegen trotz Vollmachtserteilung
der Mutter das Sorgerecht übertragen
wurde. Manchmal kann in der Tat
nur eine gerichtliche Entscheidung
Frieden stiften.
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